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Antrag auf Rechtsschutzversicherung 
auf Basis der jeweils gültigen Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung

Rechtsschutzprodukte für Vermieter von Wohnungen 
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz §29 ARB – WuG-RS 

§29 ARB

SB-Vario (300/150)

Rechtsschutz für Vermieter von Wohnungen 
(je Wohneinheit – JBM bis 6.000 EUR) 

129,00 EUR 

Rechtsschutz für Vermieter von Wohnungen 
(je Wohneinheit – JBM ab 6.001 EUR)  

144,00 EUR 

Rechtsschutz für die selbstgenutzte Wohneinheit 
(nur als Ergänzung zur vermieteten Wohneinheit) 

033,00 EUR

Für die Wohneinheit(en) unter folgender Anschrift

Straße, Hausnummer PLZ, Ort Wohnungs-Nr. 

Vermittlerdaten: 

Name: VEP-Nummer: 86593 

Vermittlernummer (OV-Börse): besondere Vereinbarung: 

Antragsteller: 

Anrede 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Ausgeübter Beruf 

Lebenspartner: 

Anrede 

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Ausgeübter Beruf 

Jahresbeitrag: 

beantragte Zahlweise  jährlich  halbjährlich  vierteljährlich  monatlich 

SEPA-Lastschriftmandat 
(auch für wiederkehrende Zahlungen):  
Ich ermächtige Sie, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein unten genanntes Kreditinstitut 
an, die von Ihnen auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Dies gilt auch, wenn die Widerspruchsfrist noch nicht abge-
laufen ist. 
Ich kann innerhalb von acht Wochen – beginnend mit dem Belastungs-
datum – von meinem Kreditinstitut die Erstattung des belasteten Be-
trages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. Über die Einzugs-termine und die Höhe der ein-
zuziehenden Beträge werde ich in der Beitragsrechnung, spätestens 
einen Tag vor dem Einzugs-termin informiert. 

Die Gläubiger-ID der DEURAG lautet: DE20DEU00000006205. 
Die Mandatsreferenznummer wird mir nachträglich mitgeteilt. 

IBAN 

BIC 

Geldinstitut 

Unterschrift des Beitrags-
zahlers 
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Auf die gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht weisen wir ausdrücklich hin, 
ebenso auf den möglichen Datenaustausch mit anderen Versicherern. Unsere Fragen in diesem Zusammenhang: 

Alle Beiträge sind in Euro einschließlich Versicherungssteuer angegeben. Beitragsanteile von SSR und wei-
teren Ergänzungsversicherungen erscheinen im Versicherungsschein gesondert. Mündliche Nebenabreden 
bestehen nicht. Schriftliche Nebenabreden müssen der Erklärung beigefügt und von DEURAG bestätigt sein. 
Die Informationen zur Verwendung meiner Daten auf der Rückseite habe ich zur Kenntnis genommen. 
Ich kann diese Vertragserklärung bis zum Ablauf von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. 
Die näheren Einzelheiten sind in der gesonderten Widerrufsbelehrung enthalten, die Bestandteil dieser Er-
klärung wird. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Versicherungsschutz beginnt, bevor die Wider-
rufsfrist abgelaufen ist. Unmittelbar nach Unterzeichnung/Abgabe dieser Erklärung erhalte ich deren Ko-
pie/Durchschrift. 

Einwilligung 
Hiermit willige ich ein, dass ich künftig über neue Angebote und Produkte der Deutsche Rechtsschutz-Ver-
sicherung AG (DEURAG) aus der Sparte Rechtsschutzversicherung per E-Mail, Telefon, SMS oder MMS 
von der DEURAG persönlich informiert und beraten werde. Ich bin damit einverstanden, dass meine Ver-
tragsdaten aus meinen Verträgen mit der DEURAG zur individuellen Kundenberatung verwendet werden. 
Meine Vertragsdaten sind die bei der DEURAG zur Vertragserfüllung (Vertragsabschluss, -änderung, 
-beendigung, Abrechnung von Entgelten) erforderlichen und freiwillig abgegebenen Daten. Mir ist bekannt, 
dass ich meine Einwilligung jederzeit formfrei mit Wirkung für die Zukunft widerrufen kann. Der Widerruf ist 
an die Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG, Abraham-Lincoln-Straße 3, 65189 Wiesbaden, 
Fax: 0611 / 771 300, E-Mail: info@deurag.de zu richten. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter 
www.deurag.de/datenschutz/ 

Wichtige Hinweise und Erklärungen 
Vertragsgrundlage sind die umseitige Erklärung, die Allgemeinen Bedingungen für Vertragsgrundlage sind 
die umseitige Erklärung, die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB) und die 
Allgemeinen Tarifbestimmungen. Für die weltweite Wahrnehmung rechtlicher Interessen (§ 6 Abs. 2 ARB) 
besteht eine Deckungssumme von 500.000 Euro. Abweichende Regelungen bestehen bei Verträgen im 
Umfang des Fokus (§ 37 Absatz 4 ARB). 
Beim Berufs-Vertrags-Rechtsschutz (BVRS) besteht eine Versicherungssumme von 300.000 Euro, beim 
Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR) eine solche von 1.000.000 Euro. Im privaten Bereich einschließlich eh-
renamtlicher und beruflicher Tätigkeiten beträgt die Versicherungssumme für den SSR 500.000 Euro. Straf-
kautionsdarlehen werden bei weltweiter Interessenwahrnehmung und im SSR bis 100.000 Euro gezahlt. 
Beim BVRS gilt eine Selbstbeteiligung von 250 Euro je Rechtsschutzfall. Versicherungsschutz besteht welt-
weit, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist. SSR und BVRS haben den Geltungsbereich 
Europa. RS für Opfer von Gewaltstraftaten, Sozial-RS, Verwaltungs-RS außerhalb des Verkehrsbereichs, 
Steuer-RS und Betreuungs-RS werden nur vor deutschen Behörden bzw. Gerichten gewährt. Beim RS im 
Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht und beim erweiterten Beratungs-RS muss die Beratung 
durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt erfolgen. 
Der Versicherungsnehmer trägt eine vereinbarte Selbstbeteiligung je Rechtsschutzfall. Die beantragten 
Rechtsschutzversicherungen werden je Risikoart als rechtlich selbstständige Verträge abgeschlossen, die 
zur Vereinfachung in einem Versicherungsschein zusammengefasst werden. Das Erlöschen eines 

Rechtsschutzvertrages über ein Hauptrisiko hat zugleich die Beendigung der Verträge über eines oder 
mehrere Zusatzrisiken zur Folge, ohne dass es hierzu einer gesonderten Kündigung bedarf. Nach Ablauf 
der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich die Verträge stillschweigend jeweils um ein Jahr, wenn 
nicht spätestens drei Monate vor dem jeweiligen Ablauf dem Vertragspartner eine Kündigung zugeht. 

Information zur Verwendung Ihrer Daten 
Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer perso-
nenbezogenen Daten nicht möglich. Ausführliche Erläuterungen zur Verarbeitung Ihrer Daten erhalten Sie 
in den Datenschutz-Informationen der DEURAG Deutsche Rechtsschutzversicherung AG. Diese werden 
Ihnen im Rahmen dieser Antragstellung zusammen mit weiteren vorvertraglichen Unterlagen zur Verfügung 
gestellt. Sie können die Datenschutz-Informationen zusätzlich im Internet abrufen unter 
www.deurag.de/datenschutz/. 
Bitte nehmen Sie die Datenschutz-Informationen entsprechend zur Kenntnis. 

Hinweis- und Informationssystem (HIS) 
Die informa HIS GmbH betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft (HIS). 
An das HIS melden wir – ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken. Verträge wer-
den gemeldet, wenn ungewöhnlich häufig Rechtsschutzfälle gemeldet werden. Sollten wir Sie an das HIS 
melden, werden wir Sie darüber benachrichtigen. Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versi-
cherungsvertrages richten wir Anfragen zur Ihrer Person an das HIS und speichern die Ergebnisse der An-
fragen. Erhalten wir einen Hinweis auf risikoerhöhende Besonderheiten, kann es sein, dass wir von Ihnen 
zusätzliche Informationen zu dem konkreten Grund der Meldung benötigen. Eine detaillierte Beschreibung 
des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-irfp.de. 

Hinweis auf möglichen Datenaustausch mit anderen Versicherern 
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie als Antragsteller verpflichtet sind, uns die Frage 
in dieser Vertragserklärung vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. Wir 
benötigen diese Angaben zur Risikoprüfung. Zur Überprüfung und Ergänzung Ihrer 
Angaben kann ein Datenaustausch mit anderen Versicherern erforderlich 
werden. 

Sonstige Bestimmungen 
Während der Vertragsdauer kann sich aufgrund der Beitragsanpassungsklausel der Beitrag erhöhen oder 
vermindern. Nach Vertragsschluss eintretende Veränderungen, die die Beitragsberechnung berühren, sind 
zur Vermeidung von Nachteilen zu melden. Beim Arbeits-Rechtsschutz (§ 2b) ARB), Wohnungs- und 
Grundstücks- Rechtsschutz (§ 2c) ARB), Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2 d) ARB), Steuer-
Rechtsschutz (§ 2 f) ARB), Sozial-Rechtsschutz (§ 2 f) ARB), Verwaltungs- Rechtsschutz (§ 2 g) ARB) und 
beim BVRS (§ 35 ARB) besteht eine Wartezeit von drei Monaten, soweit es sich beim Wohnungs- und 
Grundstücks-Rechtsschutz nicht um die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen handelt. Im Fo-
kus besteht im Arbeits-Rechtsschutz (§2 b) ARB) eine Wartezeit von 6 Monaten. Bei allen anderen Leis-
tungsarten besteht keine Wartezeit.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich rechtzeitig vor Abgabe meiner Vertragserklärung folgende Unterlagen erhalten habe: Datenschutz-Information, Informationsblatt zu Versicherungsprodukten - Rechtsschutz 
gemäß § 4 VVG-InfoV, Verbraucherinformation auf Grund des § 7 Abs. 2 VVG i.V.m. § 1 VVG-InfoV, die Allgemeinen Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung (ARB) auf Grund des § 7 Abs. 1 VVG, die Widerrufs-
belehrung nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 VVG ,die Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG über die Folgen einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht und die Dienstleisterliste. Die Information auf der Antragsrückseite zur 
Verwendung meiner Daten und zum möglichen Datenaustausch mit anderen Versicherern habe ich zur Kenntnis genommen. 

_______________________  ____________________________ ____________________________ 
Ort, Datum   Unterschrift Vermittler Unterschrift Antragsteller 

Erlätuerungen: 
SB-Vario: Vertraglich vereinbart ist eine Selbstbeteiligung von 300 Euro. Die Selbstbeteiligung ermäßigt sich auf 150 Euro, wenn ein Rechtsanwalt aus dem Kreis der von der DEURAG vorgeschlagenen Rechtsanwälte 
beauftragt wird. 
WuG-RS: Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz für alle im Antrag genannten Wohneinheiten. 

So sich die VN-Anschrift mit der Vermietungsadresse deckt, muss auch die selbstgenutzte WE mitversichert werden! Zur Wahrung der Einheit des Risikos, ist dies unbedingt erforderlich und bedeutet, dass der VN 
sowohl RS/Kostenschutz für das Eigentum an seinem Gebäude, aber auch Grundstück, sowie allen versicherten Leistungsarten erhält (z.B. Vertrags-, Straf-, Ordnungswidrigkeiten-RS und weitere). Daher ist eine 
Auswahl von einzelnen WE nicht möglich

DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versicherung AG 
Vorstand: Thorsten Finke, Arndt A. Stange, Dr. Thomas Wolf | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Stefan Kutz 
Sitz der Gesellschaft: Wiesbaden | Handelsregister Wiesbaden HRB 3995 

Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe 

Beginndatum dieser Versicherung (frühes-

tens ein Tag nach Antragseingang bei DEURAG)

Dauer  1 Jahr  3 Jahre 

Vorversicherung:  ja  nein 

Versicherer, Vertragsnummer 

Umfang wie beantragt  ja bzw. 

Wer hat gekündigt?  Versicherer  Antragsteller 

Ablaufdatum der Vorversicherung 

Wie oft haben Sie oder eine mitversicherte Person in den letzten drei Jahren anwaltliche 
Hilfe in Anspruch genommen?

 mal. 
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